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Markt Biberbach, Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 31 "Westlich der Fug-
gerstraße" (Vorentwurf) - Frühzeitige Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, so-
wie 1. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich westlich der Fug-
gerstraße (Vorentwurf) - Frühzeitige Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGBe 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu o. g. 1.Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 31 „Westlich der Fuggerstraße“ erhalten Sie unsere Stellungnahme wie 
folgt. 
 
Ziel der aktuellen Änderungsplanung ist eine wohnbauliche Entwicklung im Marktge-
biet Biberbach, um dem dringenden Bedarf an Wohnraum und insbesondere an be-
sonderen Wohnformen (ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen, Ganztages-
pflege, Gemeinsames Wohnen für junge Menschen mit Handicap etc.) im nördlichen 
Landkreis von Augsburg Rechnung tragen zu können. 

1 Sonstige fachliche Hinweise und Empfehlungen 

Die Belange des Hochwasserschutzes und der –vorsorge, insbesondere die Vermei-
dung und Verringerung von Hochwasserschäden, sind in der Bauleitplanung zu be-
rücksichtigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 12, Abs. 7 BauGB). Das StMUV hat gemeinsam mit 
dem StMB eine Arbeitshilfe „Hochwasser- und Starkregenrisiken in der Bauleitpla-
nung“ herausgegeben, wie die Kommunen dieser Verantwortung gerecht werden 
können und wie sie die Abwägung im Sinne des Risikogedankens und des Risikoma-
nagements fehlerfrei ausüben können. Es wird empfohlen, eine Risikobeurteilung auf 
Grundlage dieser Arbeitshilfe durchzuführen, s. https://www.stmuv.bayern.de/the-
men/wasserwirtschaft/hochwasser/doc/arbeitshilfe.pdf.  
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1.1 Oberirdische Gewässer 

1.2 Überflutungen durch wild abfließendes Wasser infolge von Starkregen 

Durch Starkregenereignisse kann es auch fernab von Gewässern zu Überflutungen kom-
men.  

Die Vorsorge gegen derartige Ereignisse beginnt auf Ebene der Bauleitplanung. Wir halten 
es für erforderlich, die topographischen und hydrologischen Verhältnisse (Wasserscheiden, 
Außeneinzugsgebiete, Hanglagen, Mulden, bevorzugte Fließwege, flächenhafter Wasserab-
fluss etc.) zu erheben und eine Gefährdungs-und Fließweganalyse sowie eine Risikobeurtei-
lung durchzuführen, bevor das Bebauungsplanverfahren fortgesetzt wird. Soweit Starkregen- 
oder Sturzflutgefahrenkarten der Gemeinde, des Freistaat Bayern oder des Bundes vorlie-
gen, sind diese entsprechend zu beachten und auszuwerten. Die Ergebnisse sind im Plan zu 
berücksichtigen. 

Der Zufluss aus den Außeneinzugsgebieten muss bei der Bebauungs- und Entwässerungs-
planung berücksichtigt werden (z.B. Anlegen von Abfang- und Ableitungsgräben; Anlage von 
Gehölzstreifen oder Erosionsmulden in der landwirtschaftlichen Fläche oberhalb der Bebau-
ung). 

Die Gemeinde sollte weitere Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 16 Buchst. c und d BauGB 
treffen, um die Schäden durch Überflutungen infolge von Starkregen zu minimieren.  

Gemäß §37 WHG darf der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers nicht zum Nachteil 
eines höher oder tiefer liegenden Grundstücks behindert, verstärkt oder auf andere Weise 
verändert werden. 

Vorschlag für Festsetzungen 

„Die gekennzeichneten Flächen und Abflussmulden sind aus Gründen der 
Hochwasservorsorge freizuhalten. Anpflanzungen, Zäune sowie die Lagerung 
von Gegenständen, welche den Abfluss behindern oder fortgeschwemmt wer-
den können, sind verboten.“ 

„Die Rohfußbodenoberkante des Erdgeschosses der Gebäude wird mindestens 
25 cm über Fahrbahnoberkante/ über Gelände festgesetzt.“ (Hinweis: Dazu sollte 
die Gemeinde möglichst Kote(n) im Plan und Bezugshöhen angeben. Der konkreten 
Straßen- und Entwässerungsplanung ist hierbei Gewicht beizumessen). 

„Tiefgaragenzufahrten sind konstruktiv so zu gestalten, dass infolge von Stark-
regen auf der Straße oberflächlich abfließendes Wasser nicht eindringen kann.“ 

„Zum Schutz vor eindringendem Abwasser aus der Kanalisation in tiefliegende 
Räume sind geeignete Schutzvorkehrungen vorzusehen, z.B. Hebeanlagen oder 
Rückschlagklappen.“ 

„Gebäude, die aufgrund der Hanglage ins Gelände einschneiden, sind bis 25 
cm über Gelände konstruktiv so zu gestalten, dass infolge von Starkregen 
oberflächlich abfließendes Wasser nicht eindringen kann.“  

„In Wohngebäuden, die aufgrund der Hanglage ins Gelände einschneiden, müs-
sen Fluchtmöglichkeiten in höhere Stockwerke bzw. Bereiche vorhanden sein.“ 

„In öffentlichen Gebäuden, die aufgrund der Hanglage ins Gelände einschnei-
den, müssen öffentlich zugängliche beschilderte Fluchtmöglichkeiten in höhere 
Stockwerke oder Bereiche vorhanden sein.“ 

Vorschlag für Hinweise zum Plan: 

„Schutz vor Überflutungen infolge von Starkregen:“  

„Infolge von Starkregenereignissen können im Bereich des Bebauungsplans 
Überflutungen auftreten. Um Schäden zu vermeiden, sind bauliche Vorsorge-
maßnahmen zu treffen, die das Eindringen von oberflächlich abfließendem 
Wasser in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft verhindert. Eine Sockelhöhe von 



- 3 - 

mind. 25 cm über der Fahrbahnoberkante / über Gelände wird empfohlen. Kel-
lerfenster sowie Kellereingangstüren sollten wasserdicht und/oder mit Aufkan-
tungen, z.B. vor Lichtschächten, ausgeführt werden.“   

„Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen.“ 

1.3 Grundwasser 

Uns liegen keine Grundwasserstandsbeobachtungen im Planungsgebiet vor. Der Grundwas-
serstand sollte durch geeignete Erkundungen im Planungsgebiet ermittelt werden.  

Vorschlag für die Änderung des Plans:  

Die Bereiche mit hohen Grundwasserständen mit weniger als vier Meter Abstand zur Gelän-
deoberkante (GOK) sollten dargestellt werden.  

Vorschlag für Hinweise zum Plan: 

„Die Erkundung des Baugrundes einschl. der Grundwasserverhältnisse obliegt 
grundsätzlich dem jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen auf-
tretendes Grund- oder Hang- und Schichtenwasser sichern muss.“ 

„Sind im Rahmen von Bauvorhaben Maßnahmen geplant, die in das Grundwas-
ser eingreifen (z.B. Grundwasserabsenkungen durch Bauwasserhaltung, Her-
stellen von Gründungspfählen oder Bodenankern mittels Injektionen), so ist 
rechtzeitig vor deren Durchführung mit der Kreisverwaltungsbehörde bezüglich 
der Erforderlichkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis Kontakt aufzunehmen.“  

1.4 Altlasten und Bodenschutz  

1.4.1 Altlasten und schädliche Bodenveränderungen 

Sollten bei den Aushubarbeiten organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt wer-
den, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich die 
zuständige Bodenschutzbehörde (Kreisverwaltungsbehörde) zu benachrichtigen (Mitteilungs-
pflichten gem. Art. 1 und 12 Abs. 2 BayBodSchG). 

1.4.2 Vorsorgender Bodenschutz 

I.A. soll sparsam mit Grund und Boden umgegangen, Innenentwicklung bevorzugt werden 
und auch die Versiegelung zum Erhalt der Bodenfunktionen auf das notwendige Maß be-
grenzt werden (§ 1 a Abs. 2 Satz 1 BauGB). 

Bei der Planung und Durchführung von baulichen Maßnahmen sind die Anforderungen nach 
DIN 19639 „Bodenschutz bei der Planung und Durchführung von Bauvorhaben“, DIN 19731 
„Verwertung von Bodenmaterial“ sowie DIN 18915 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau – 
Bodenarbeiten“ zu beachten. 

Für eine fachgerechte Umsetzung ist im Vorfeld von Baumaßnahmen mit einer Eingriffsflä-
che >  3.000 m² oder bei Böden mit hoher Funktionserfüllung oder besonders empfindlichen 
Böden i.d.R. (bereits in der Planungsphase) eine bodenkundliche Baubegleitung einschließ-
lich Bodenschutzkonzept (DIN 19639) vorzusehen. 

1.5 Niederschlagswasser 

Bei der Konzeption der Niederschlagswasserbeseitigung ist auf den Erhalt der natürlichen 
Wasserbilanz zum unbebauten Zustand zu achten (vgl. Arbeitsblatt DWA-A 102-1 und 2 / 
BWK-A 3-1 und 2 sowie DWA-M 102-4 / BWK-A 3-4). Daher sollte das Niederschlagswasser 
nach Möglichkeit ortsnah versickert werden, sofern dem weder wasserrechtliche noch sons-
tige öffentlich-rechtliche Vorschriften oder wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.  

Das vorgelegte Konzept zur Niederschlagswasserbeseitigung sieht vor, Niederschlagswas-
ser dezentral zurückzuhalten und anschließend zu versickern. Der dazu notwendige Flä-
chenbedarf ist im Bebauungsplan zu berücksichtigen, dies gilt auch für Privatflächen, sofern 
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diese in Anspruch genommen werden sollen. 

Die Aufnahmefähigkeit des Untergrundes ist mittels Sickertest exemplarisch an repräsentati-
ven Stellen im Geltungsbereich nachzuweisen. 

Schützende Deckschichten dürfen nicht durchstoßen werden. Bei schwierigen hydrologi-
schen Verhältnissen sollten alle Möglichkeiten zur Reduzierung und Rückhaltung des Re-
genwasseranfalles (z.B. durch Gründächer) genutzt werden. 

Vorschlag zur Änderung des Plans:  

Festsetzung der Flächen, die für die Versickerung, Ableitung bzw. Retention von Nieder-
schlagswasser erforderlich sind (entsprechend der Erschließungskonzeption).  

Vorschlag für Festsetzungen 

„Bei Stellplätzen, Zufahrten und Zugängen sind für die Oberflächenbefestigung 
und deren Tragschichten nur Materialien mit einem Abflussbeiwert kleiner oder 
gleich 0,7 zu verwenden, wie z.B. Pflasterung mit mind. 30 % Fugenanteil, was-
ser- und luftdurchlässige Betonsteine, Rasengittersteine, Rasenschotter, was-
sergebundene Decke.“ 

„Flachdächer (0 Grad-15 Grad) sind mindestens mit einem Anteil von 60% der 
Dachflächen - ausgenommen Flächen für technische Dachaufbauten - bei einer 
Substratschicht von mindestens 8 cm mit Gräsern und Wildkräutern zu bepflan-
zen und so zu unterhalten. Ausnahmen für Anlagen zur Gewinnung von Solar-
energie können zugelassen werden.“ 

„Das auf privaten, befestigten Flächen anfallende geringverschmutzte Nieder-
schlagswasser darf nicht der öffentlichen Kanalisation zugeleitet werden. Dies 
gilt auch für Überläufe von Anlagen zur Regenwassernutzung (bspw. Zisternen) 
und für sonstige nicht schädlich verunreinigte Tag-, Stau-, Quellwässer sowie 
Drän- und Sickerwasser jeder Art.“ 

„Gering verschmutztes Niederschlagswasser von privaten, befestigten Flächen 
muss auf den Baugrundstücken ordnungsgemäß versickert werden. Die Versi-
ckerung soll vorzugsweise breitflächig und über eine mindestens 30 cm mäch-
tige bewachsene Oberbodenzone erfolgen.“ 

„Unterirdische Versickerungsanlagen, z. B. Rigolen, sind ohne geeignete Vor-
reinigung nicht zulässig. Sickerschächte sind unzulässig. Notwendige Versi-
ckerungs- und Retentionsräume oder Vorbehandlungsanlagen sind auf den pri-
vaten Grundstücken vorzuhalten.“ 

„Die gekennzeichneten Flächen und Geländemulden sind für die Sammlung 
und natürliche Versickerung von Niederschlagswasser freizuhalten. Es darf nur 
eine Nutzung als Grünfläche erfolgen.“ 

„In Bereichen mit Versickerung des Niederschlagswassers sind – sofern Metall-
dächer zum Einsatz kommen sollen – nur Kupfer- und Zinkbleche mit geeigne-
ter Beschichtung oder andere wasserwirtschaftlich unbedenkliche Materialen 
(z. B. Aluminium, Edelstahl) zulässig.“ 

„Das von den Planstraßen  anfallende Niederschlagswasser ist breitflächig 
über das Bankett oder in anzulegenden Mulden der straßenbegleitenden Grün-
streifen zu versickern.“  

Vorschlag für Hinweise zum Plan:  

„Anlagen zur Ableitung von Niederschlagswasser sind so zu unterhalten, dass 
der Wasserabfluss dauerhaft gewährleistet ist. Die Flächen sind von Ab-
flusshindernissen frei zu halten. Überbauen oder Verfüllen, Anpflanzungen, 
Zäune sowie die Lagerung von Gegenständen, welche den Zu- und Abfluss be-
hindern oder fortgeschwemmt werden können, sind unzulässig. Für die Versi-
ckerung vorgesehene Flächen sind vor Verdichtung zu schützen. Deshalb sind 
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die Ablagerung von Baumaterialien, Bodenaushub oder das Befahren dieser 
Flächen bereits während der Bauzeit nicht zulässig.“  

„Grundsätzlich ist für eine gezielte Versickerung von gesammeltem Nieder-
schlagswasser oder eine Einleitung in oberirdische Gewässer (Gewässerbenut-
zungen) eine wasserrechtliche Erlaubnis durch die Kreisverwaltungsbehörde 
erforderlich. Hierauf kann verzichtet werden, wenn bei Einleitungen in oberirdi-
sche Gewässer die Voraussetzungen des Gemeingebrauchs nach § 25 WHG in 
Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 Nr. 2 BayWG mit TRENOG (Technische Regeln 
zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in oberirdi-
sche Gewässer) und bei Einleitung in das Grundwasser (Versickerung) die Vo-
raussetzungen der erlaubnisfreien Benutzung im Sinne der NWFreiV (Nieder-
schlagswasserfreistellungsverordnung) mit TRENGW (Technische Regeln für 
das zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das 
Grundwasser) erfüllt sind.“ 

„Bei der Erstellung der Wohnbebauung und der Grundstücksgestaltung (Zu-
gänge, Lichtschächte, Einfahrten etc.) ist die Rückstauebene zu beachten. Un-
ter der Rückstauebene liegende Räume und Entwässerungseinrichtungen 
(auch Dränanlagen, sofern zulässig) müssen gegen Rückstau aus der Kanalisa-
tion gesichert werden.“ 

 

2 Zusammenfassung 

Gegen den Bebauungsplan bestehen keine grundlegenden wasserwirtschaftlichen Beden-
ken, wenn obige Ausführungen berücksichtigt werden.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Verteiler: 

Landratsamt Augsburg mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

 

 




